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§ 10 PrR-G Frequenzzuordnung für
analogen terrestrischen Hörfunk

 PrR-G - Privatradiogesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Regulierungsbehörde hat die drahtlosen terrestrischen Übertragungskapazitäten nach Frequenz und

Standort dem Österreichischen Rundfunk und den privaten Hörfunkveranstaltern unter Berücksichtigung der

topographischen Verhältnisse, der technischen Gegebenheiten und der internationalen fernmelderechtlichen

Verpflichtungen Österreichs nach Maßgabe und in der Reihenfolge folgender Kriterien zuzuordnen:

1. 1.Für den Österreichischen Rundfunk ist eine Versorgung im Sinne des § 3 ORF-G, BGBl. Nr. 379/1984, mit

höchstens drei österreichweit sowie neun bundeslandweit empfangbaren Programmen des Hörfunks zu

gewährleisten, wobei für das dritte österreichweite Programm der Versorgungsgrad der zum Betrieb eines

Rundfunkempfangsgerätes (Hörfunk) berechtigten Bewohner des Bundesgebietes ausreicht, wie er am

1. Mai 1997 in jedem Bundesland bestand;

2. 2.darüber hinaus verfügbare Übertragungskapazitäten sind Hörfunkveranstaltern auf Antrag zur

Verbesserung der Versorgung im bestehenden Versorgungsgebiet zuzuordnen, sofern sie dafür geeignet

sind und eine effiziente Nutzung des Frequenzspektrums gewährleistet ist;

3. 3.darüber hinaus verfügbare Übertragungskapazitäten sind auf Antrag für den Ausbau der Versorgung

durch den Inhaber einer bundesweiten Zulassung zuzuordnen. Bei der Auswahl zugunsten eines Inhabers

einer bundesweiten Zulassung ist jenem der Vorzug einzuräumen, dessen Versorgungsgebiet in

Bevölkerungsanteilen berechnet kleiner ist;

4. 4.darüber hinaus verfügbare Übertragungskapazitäten sind auf Antrag entweder für die Erweiterung

bestehender Versorgungsgebiete heranzuziehen oder die Schaffung neuer Versorgungsgebiete zuzuordnen.

Bei dieser Auswahl ist auf die Meinungsvielfalt in einem Verbreitungsgebiet, die Bevölkerungsdichte, die

Wirtschaftlichkeit der Hörfunkveranstaltung sowie auf politische, soziale, kulturelle Zusammenhänge

Bedacht zu nehmen. Für die Erweiterung ist Voraussetzung, dass durch die Zuordnung ein unmittelbarer

Zusammenhang mit dem bestehenden Versorgungsgebiet gewährleistet ist. Für die Schaffung eines neuen

Versorgungsgebietes muss gewährleistet sein, dass den Kriterien des § 12 Abs. 6 entsprochen wird.

2. (2)Doppel- und Mehrfachversorgungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

3. (3)Die Regulierungsbehörde kann durch Verordnung Übertragungskapazitäten bestimmen, die zur Planung neuer

Versorgungsgebiete reserviert werden. Die Festlegung hat unter Berücksichtigung des Grundsatzes der

Frequenzökonomie zu erfolgen, wobei darauf Bedacht zu nehmen ist, gegebenenfalls durch die Verbindung

mehrerer Übertragungskapazitäten möglichst großräumige Versorgungsgebiete zu schaffen, um eine

wirtschaftliche Hörfunkveranstaltung zu ermöglichen. Die Verordnung ist jährlich zu überprüfen.

4. (4)Übertragungskapazitäten, die gemäß § 13 Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 ausgeschrieben wurden, können nur in ihrer

Gesamtheit gemäß Abs. 1 Z 4 beantragt und zugeordnet werden. § 12 Abs. 2, 7 und 8 sind anzuwenden.

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/orf-g/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1984_379_0/1984_379_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/prr-g/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/prr-g/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/prr-g/paragraf/12


In Kraft seit 01.10.2010 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 10 PrR-G Frequenzzuordnung für analogen terrestrischen Hörfunk
	PrR-G - Privatradiogesetz


